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Zusam m enfassung: 

In vorliegendem  Bericht w urden die baubedingten Lärm - und Erschütterungsim m issionen durch die 

Baum aßnahm e in Ludw igshafen an der Bahnlinie 3405 Ludw igshafen H bf – Ludw igshafen BASF 

Südtor für die schutzbedürftige N achbarschaft erm ittelt und bew ertet. 

Die U ntersuchungen zum  Baulärm  kom m en zu dem  Ergebnis, dass basierend auf den zur Verfü-

gung gestellten Angaben erheblichen Lärm belastungen in der N acht nicht ausgeschlossen w erden 

können. In Folge dessen w urden m ögliche M aßnahm en zur M inderung von erheblichen Belästi-

gungen diskutiert und bew ertet. Insbesondere unter dem  Aspekt der im  Stadtgebiet von Ludw igsha-

fen M itte vorhandenen Lärm vorbelastung durch Verkehrslärm  am  Tage und in der N acht ist bei den 

zu erw artenden baubedingten Lärm im m issionen jedoch von zum utbaren Belästigungen auszuge-

hen. 

Tatsächliche Betroffenheiten durch die Baum aßnahm en, die N otw endigkeit und der U m fang von 

Schutzm aßnahm en w erden insbesondere vom  tatsächlichen Bauablauf und den zur Ausführung 

kom m enden Baugeräten abhängen. Zum  gegenw ärtigen Zeitpunkt w urden folgende organisatori-

sche M aßnahm en im  Vorfeld der Baum aßnahm e aufgezeigt, um  die Erheblichkeit potenzieller Be-

lästigungen durch Baulärm  so w eit w ie m öglich zu reduzieren: 

 U m fassende Inform ation der betroffenen Anw ohner im  Bereich des Bahnhofs über Art und 

U m fang der Bautätigkeiten 

 Benennung eines Ansprechpartners bei Beschw erdefällen 

W eitergehende M aßnahm en zur M inderung des Baulärm s, d.h. eine Ü berw achung der Baustelle 

w ährend der Durchführung von M essungen und darauf aufbauenden Vorschlägen von ggf. not-

w endigen M inderungsm aßnahm en zum  Schutz der N achbarschaft, erscheinen unter Berücksichti-

gung der Lärm vorbelastung durch die Bundesstraße B44 und der Landeskreisstraße L523 Rhein-

uferstraße sow ie der darauf laufenden Straßenbahnen der Linien 4 und 10 erst bei Kenntnis der 

tatsächlichen Schallim m issionen auf Basis m esstechnischer U ntersuchungen zw eckm äßig. 

Die auf Basis der geplanten Bauverfahren abgeschätzten baubedingten Erschütterungen lassen 

unter Berücksichtigung der Anhaltsw erte der DIN  4150-2 in der schutzbedürftigen N achbarschaft 

sow ohl im  Tag- als auch im  N achtzeitraum  keine erheblichen Belästigungen von Anw ohnern im  

G ebäude erw arten. Dem zufolge ist aufgrund der baubedingten Erschütterungen kein w eitergehen-

des Schutzm aßnahm enkonzept erforderlich. 

Ebenfalls sind bei den geplanten Bauverfahren etw aige G ebäudeschäden im  Sinne einer Verm in-

derung des G ebrauchsw ertes entsprechend den Anforderungen der DIN  4150-3 nicht zu erw arten. 
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1.  A ufgabenstellung 

Die DB ProjektBau G m bH  plant die Elektrifizierung der Strecke Ludw igshafen H bf – Ludw igshafen 

BASF Südtor von km  0,570 bis km  2,346 der Strecke 3405 (Fortsetzung der Elektrifizierung im  

W erksgelände BASF). Dazu sind aufgrund der Baum aßnahm e baubedingte schall- und erschütte-

rungstechnische U ntersuchungen durchzuführen und die Ausw irkungen auf die N achbarschaft der 

Strecke 3405 zu beurteilen.  

Als Ergebnis der jew eiligen U ntersuchungen w erden die jew eils betroffenen G ebiete sow ie die 

Anzahl der Betroffenen dargestellt. Zudem  sind etw aige Auflagen für die Ausschreibungsunterlagen 

des Bauvorhabens vorzuschlagen. 

M it der Erstellung der U ntersuchung der baubedingten Schall- und Erschütterungsim m issionen für 

die Elektrifizierung der Strecke Ludw igshafen H bf – Ludw igshafen BASF Südtor w urde die M öhler + 

Partner Ingenieure AG  von der DB ProjektBau G m bH  am  08.03.2013 beauftragt. 

 

2.  Ö rtliche G egebenheiten 

Das U ntersuchungsgebiet liegt im  östlichen Bereich von Ludw igshafen entlang des Rheins und er-

streckt sich vom  H auptbahnhof Ludw igshafen bis zum  Firm engelände der BASF. Die Bahnstrecke 

3405 ist eingleisig geführt und derzeit nicht elektrifiziert. Von km  1,170 bis 1,775 verläuft die Stre-

cke 3405 durch den BASF Tunnel unter der Bundesstraße B44 und führt anschließend in das nörd-

lich gelegene BASF-W erksgelände bei km  2,346. 

Es befindet sich nördlich und südlich überw iegend W ohnbebauung in Form  einer m ehrstöckigen, 

dichten Bebauung vorw iegend in geschlossenen H äuserzeilen. 

N achstehende Ü bersichtskarte gibt die Lage des U ntersuchungsgebietes w ieder. Die genauen örtli-

chen G egebenheiten sow ie die Lage der Im m issionsorte können der Anlage 2 entnom m en w erden. 
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A bbildung 1: Ü bersichtslageplan Ludw igshafen M itte; Bereich Ludw igshafen H bf – Ludw igs-

hafen BASF Südtor (Q uelle: O penStreetM ap) 
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3.  G rundlagen 

Baustellen gelten nach § 3 Abs. 5 des Bundes-Im m issionsschutzgesetzes BIm SchG  [1] als nicht 

genehm igungsbedürftige Anlagen. N ach BIm SchG  w ird vom  Betreiber gefordert, dass schädliche 

U m w elteinw irkungen verhindert w erden, die nach dem  Stand der Technik verm eidbar sind und dass 

unverm eidbare schädliche U m w elteinw irkungen auf ein M indestm aß beschränkt w erden. 

3.1  AVV Baulärm  

G rundlage für die Beurteilung schädlicher U m w elteinw irkungen durch G eräuschim m issionen von 

Baustellen ist die Allgem eine Verw altungsvorschrift zum  Schutz gegen Baulärm  - G eräuschim m issio-

nen -  vom  19. August 1970 (AVV Baulärm ) [2]. Diese gilt für den Betrieb von Baum aschinen auf 

Baustellen, sow eit die Baum aschinen gew erblichen Zw ecken dienen oder im  Rahm en w irtschaftli-

cher U nternehm ungen Verw endung finden.  

N ach der AVV Baulärm  w erden folgende Im m issionsrichtw erte in der N achbarschaft festgesetzt: 

 „... 

a) G ebiete, in denen nur gew erbliche oder 

industrielle Anlagen und W ohnungen für 

Inhaber und Leiter der Betriebe sow ie für  

Aufsichts- und Bereitschaftspersonen  

untergebracht sind,      70 dB(A) 

b) G ebiete, in denen vorw iegend gew erbliche  

Anlagen untergebracht sind   tagsüber 65 dB(A) 

        nachts  50 dB(A) 

c) G ebiete m it gew erblichen Anlagen und 

W ohnungen, in denen w eder vorw iegend 

gew erbliche Anlagen noch vorw iegend 

W ohnungen untergebracht sind   tagsüber 60 dB(A) 

        nachts  45 dB(A) 

d) G ebiete, in denen vorw iegend W ohnungen  

untergebracht sind    tagsüber 55 dB(A) 

        nachts  40 dB(A) 
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e) G ebiete, in denen ausschließlich W ohnungen  

untergebracht sind    tagsüber 50 dB(A) 

        nachts  35 dB(A) 

f) Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

      tagsüber 45 dB(A) 

       nachts  30 dB(A) 

Als N achtzeit gilt die Zeit von 20 U hr bis 7 U hr.  

… “ 

Die Betriebsdauer innerhalb der Tages- und der N achtzeit w ird durch Zeitkorrekturw erte der W irk-

pegel gem äß der nachfolgenden Tabelle berücksichtigt: 

Tabelle 1: Zeitkorrekturen nach AVV Baulärm  [2] 

Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer 

Tagzeit 7 U hr bis 20 U hr N achtzeit 20 U hr bis 7 U hr 

Zeitkorrektur 

[dB(A)] 

bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden 10 

über 2,5 Stunden bis 8 Stunden über 2 Stunden bis 6 Stunden 5 

über 8 Stunden über 6 Stunden 0 

 

Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt bei der Baulärm prognose, indem  die Zeitkorrekturw erte 

nach der Durchführung der Ausbreitungsberechnungen der Schallleistungs-W irkpegel von den be-

rechneten Schallim m issionen (sog. W irkpegel) abgezogen w erden. 

Bei den Schallleistungs-W irkpegeln für die verschiedenen Bauarbeiten handelt es sich um  energeti-

sche M ittelungspegel typischer Arbeitszyklen. Diese bestehen beispielsw eise bei einem  Ram m gerät 

u. a. aus den Arbeitsschritten M aterialaufnahm e, Ansetzen, Einbringen und Absetzen sow ie Leer-

laufphasen. Der W irkpegel ist gem äß AVV Baulärm  nach dem  Taktm axim alpegelverfahren in 5-

Sekundentakten (L
AFTm 5

 in dB(A)) zu erm itteln. Dadurch w ird auch die Im pulshaltigkeit der G eräusche 

m it berücksichtigt. 

N ach AVV Baulärm  gilt der Im m issionsrichtw ert als überschritten, w enn der Beurteilungspegel den 

Richtw ert überschreitet oder der Im m issionsrichtw ert für die N achtzeit von einem  oder m ehreren 

M essw erten (Taktm axim alpegel- Verfahren) um  m ehr als 20 dB(A) überschritten w ird. 

Ü berschreitet der Beurteilungspegel des von Baum aschinen hervorgerufenen G eräusches den Im -

m issionsrichtw ert um  m ehr als 5 dB(A), sollen nach N um m er 4 der AVV Baulärm  [2] M aßnahm en 

zur M inderung der G eräusche angeordnet w erden. N ach N r. 4.1 der AVV Baulärm  [2] kom m en 

als M aßnahm en zur M inderung des Baulärm s insbesondere in Betracht: 

a) M aßnahm en bei der Einrichtung der Baustelle, 
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b) M aßnahm en an den Baum aschinen, 

c) die Verw endung geräuscharm er Baum aschinen, 

d) die Anw endung geräuscharm er Bauverfahren 

e) die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baum aschinen. 

W eiterhin ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob G eräusche von Baum aschinen nach dem  

Stand der Technik verm eidbar sind und m it w elcher H äufigkeit bzw . Regelm äßigkeit erhebliche 

Lärm belastungen für die N achbarschaft im  Rahm en einer Baum aßnahm e auftreten. Darüber hinaus 

ist die Anzahl der Betroffenheiten in der N achbarschaft als M aß für die Betroffenheit ein w esentli-

ches Bew ertungskriterium . 

Die für eine Prognose zu erm ittelnden W irkpegel (entsprechend AVV Baulärm  [2] N r. 6.6) w erden 

durch die DIN  ISO  9613-2 [3] Schallausbreitungsrechnung dargestellt. 

Vorbelastung 

Entsprechend Ziffer 4.1 der AVV Baulärm  [2] kann von M aßnahm en gegen Baulärm  abgesehen 

w erden, sow eit durch den Baubetrieb infolge nicht nur gelegentlich einw irkender Frem dgeräusche 

keine zusätzlichen G efahren, N achteile oder Belästigungen eintreten. 

Die AVV Baulärm  [2] enthält kein eigenes Erm ittlungsverfahren für ständig vorherrschendes Frem d-

geräusch. Im  Rahm en der aktuellen Rechtssprechung [9] w ird hierzu folgendes ausgeführt: 

„…  Eine Abw eichung von den Im m issionsrichtw erten kann danach etw a dann in Betracht kom m en, 

w enn im  Einw irkungsbereich der Baustelle eine tatsächliche Lärm vorbelastung vorhanden ist, die 

über dem  m aßgeblichen Richtw ert der AVV Baulärm  liegt. Dabei ist der Begriff der Vorbelastung 

hier nicht einschränkend in dem  Sinne zu verstehen, dass nur Vorbelastungen durch andere Baustel-

len erfasst w erden…  M aßgeblich ist vielm ehr die Vorbelastung im  natürlichen W ortsinn. „N achteili-

ge W irkungen“ im  Sinne des § 74 Absatz 2 Satz 2 Vw VfG  gehen nur von solchen baustellenbe-

dingten G eräuschim m issionen aus, die dem  Einw irkungsbereich m it Rücksicht auf dessen durch die 

G ebietsart und die konkreten tatsächlichen Verhältnisse bestim m te Schutzw ürdigkeit und Schutzbe-

dürftigkeit nicht m ehr zugem utet w erden können. Für die G ebietsart ist dabei von der bebauungs-

rechtlich geprägten Situation der betroffenen G rundstücke (im  Einw irkungsbereich) auszugehen, für 

die tatsächlichen Verhältnisse spielen insbesondere G eräusch-Vorbelastungen eine w esentliche 

Rolle… “ 

Die Lärm vorbelastung im  U m feld der Baum aßnahm e w ird in Ludw igshafen zum  einen durch den 

Verkehrslärm  der Bundesstraße B44 und der Landeskreisstraße L523 Rheinuferstraße sow ie der 

darauf laufenden Straßenbahnen der Linien 4 und 10 geprägt. U nabhängig von der bebauungs-

rechtlich geprägten Situation sind gegenw ärtig an den exponiert gelegenen G ebäuden tatsächliche 

Lärm vorbelastungen zu erw arten, die sow ohl am  Tag, als auch in der N acht oberhalb der Im m issi-

onsrichtw erte der AVV Baulärm  (siehe Kapitel 3.1) liegen. 

Entsprechende Baulärm im m issionen in Zusam m enhang m it den Ausbaum aßnahm en bis zu den 

vorhandenen Lärm vorbelastungen können entsprechend [9] ohne „nachteilige W irkungen“ im  Sin-
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ne des § 74 Abs. 2 Satz 2 Vw VfG  [21] aufgrund der konkreten tatsächlichen Verhältnisse den 

Anw ohnern noch zugem utet w erden. Diesbezüglich kann erw artet w erden, dass die Außenbauteile 

der jew eiligen G ebäude gegenüber dieser Verkehrslärm belastung ohne eine M inderung der G e-

brauchsfähigkeit der W ohnungen ausgelegt sind sow ie diese Lärm im m issionen nur tem porär über 

eine begrenzte Zeitdauer einw irken w erden. 

Zur zahlenm äßigen Beschreibung der Lärm vorbelastung w ird der A-bew ertete M ittelungspegel 

herangezogen, durch den insbesondere zeitlich schw ankende G eräuschim m issionen, w ie der Stra-

ßen- und Schienenverkehr, erfasst und auch verglichen w erden können. Diese M essgröße berück-

sichtigt sow ohl die Intensität, als auch die Dauer jedes Schallereignisses w ährend des betrachteten 

Zeitraum es. Die A-Bew ertung ist eine Frequenzbew ertung, die dem  m enschlichen H örem pfinden 

näherungsw eise angepasst ist. In zahlreichen U ntersuchungen w urde eine gute Korrelation des 

M ittelungspegels m it dem  Lästigkeitsem pfinden festgestellt. Daher dient diese G röße, getrennt für 

die Tageszeit (6:00 U hr bis 22:00 U hr) und die N achtzeit (22:00 U hr bis 6:00 U hr) generell als 

Bem essungsgröße für Schallim m issionen und kann dem zufolge zur Erm ittlung der Lärm vorbelastung 

herangezogen w erden. 

 

3.1  Bauerschütterungen 

Es existieren zurzeit keine expliziten gesetzlichen Regelungen zur Beurteilung von Erschütterungs-

im m issionen auf M enschen bzw . auf bauliche Anlagen. In einschlägigen Sachverständigenäuße-

rungen w erden jedoch Beurteilungsm aßstäbe zum  Schutz der Allgem einheit und der N achbarschaft 

vor schädlichen U m w elteinw irkungen durch Erschütterungen beschrieben. Die Bew ertung der Er-

heblichkeit von Belästigungen bzw . N achteilen durch Erschütterungseinw irkungen im  Sinne des 

BIm SchG  [1] ist daher anhand von Regelw erken sachverständiger O rganisationen oder von einzel-

fallbezogenen G utachten vorzunehm en, w obei die N orm enreihen der DIN  4150 „Erschütterungen 

im  Bauw esen“ ([10] bis [12]) als antizipierte Sachverständigengutachten zur Konkretisierung des 

Begriffs der schädlichen U m w elteinw irkung herangezogen, aber nicht schem atisch angew andt 

w erden können. 

Der Teil 1 der DIN  4150 gibt eine Anleitung für die Vorerm ittlung von Erschütterungen und enthält 

Verfahren, Angaben und H inw eise, auf deren G rundlage die W erte von Erschütterungsgrößen 

vorausgesagt und beurteilt w erden können. 

Zw eck der DIN  4150 Teil 2 ist es insbesondere, Anforderungen und Anhaltsw erte aufzuzeigen, bei 

deren Einhaltung erw artet w erden kann, dass erhebliche Belästigungen von M enschen in G ebäu-

den verm ieden w erden können. 

Die DIN  4150 Teil 3 legt ein Verfahren für die Erm ittlung und Beurteilung der durch Erschütterun-

gen verursachten Einw irkungen auf bauliche Anlagen fest. Sie gilt für Bauw erke, die nicht nach 

spezifischen N orm en und Richtlinien für dynam ische Einw irkungen auszulegen sind. Insbesondere 

finden sich hierin Anhaltsw erte, bei deren Einhaltung Schäden im  Sinne einer Verm inderung des 

G ebrauchsw ertes von Bauw erken nicht zu erw arten sind. 
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3.1.1  Einwirkungen auf M enschen in G ebäuden 

Die Beurteilung von Erschütterungsim m issionen auf M enschen in G ebäuden erfolgt nach der DIN  

4150, Teil 2. Bei der Einhaltung der entsprechenden Anhaltsw erte ist in der Regel zu erw arten, 

dass erhebliche Belästigungen von M enschen in G ebäuden verm ieden w erden. 

3.1.1.1 Beurteilungsgrößen 

Einw irkungen auf M enschen in G ebäuden w erden m ittels der bew erteten Schw ingstärke KB
F
(t) 

bew ertet. Das KB(t)-Signal ist das durch Frequenzbew ertung und N orm ierung des unbew erteten 

Schnellesignals entstandene Signal. N ach der DIN  4150-2 [11] ist das KB
F
(t)-Signal als der glei-

tende Effektivw ert des frequenzbew erteten Erschütterungssignals durch die Zeitbew ertung FAST 

(0,125 s) definiert. 

H insichtlich der Beurteilung von Erschütterungseinw irkungen auf M enschen in G ebäuden nach DIN  

4150, Teil 2 [11] w erden zw ei Beurteilungsgrößen gebildet: 

 m axim ale bew ertete Schw ingstärke KB
Fm ax

 

Die m axim ale bew ertete Schw ingstärke KB
Fm ax

 ist der M axim alw ert der bew erteten Schw ing-

stärke KB
F
(t), der w ährend der jew eiligen Beurteilungszeit (einm alig oder w iederholt) auftritt 

und der zu untersuchenden U rsache zuzuordnen ist. 

 Beurteilungs-Schw ingstärke KB
FTr
 

Die Beurteilungs-Schw ingstärke KB
FTr 
berücksichtigt die Dauer und die H äufigkeit des Auftretens 

von Erschütterungen. H insichtlich der Dauer der Erschütterungsereignisse w erden jew eils 30-s-

Takte (Taktm axim alw ertverfahren) gebildet. 

 

Die Beurteilungs-Schw ingstärke KB
FTr
 errechnet sich unter Berücksichtigung der Einw irkungszeiten 

nach G leichung (5) der DIN  4150-2 [11] m it folgender Form el: 

)**2*(
1 2

22
2

11 FTmeFTme

r

FTr KBTKBT
T

KB   

Dabei ist: 

T
r
 die Beurteilungszeit 

T
e1
 die Einw irkungszeit außerhalb der Ruhezeiten 

T
e2
 die Einw irkungszeit w ährend der Ruhezeiten 

KB
FTm 1

 der Taktm axim al-Effektivw ert außerhalb der Ruhezeit 

KB
FTm 2

 der Taktm axim al-Effektivw ert w ährend der Ruhezeit 
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Bei der Beurteilung von Erschütterungseinw irkungen durch Baum aßnahm en gelten nach DIN  

4150-2 folgende Besonderheiten: 

Erschütterungseinw irkungen w ährend der Ruhezeiten führen in W ohnungen zu erhöhten Störw ir-

kungen. Bei der Erm ittlung der Beurteilungs-Schw ingstärke KB
FTr
 w ird dies dadurch berücksichtigt, 

dass diese Zeiten m it dem  Faktor 2 gew ichtet w erden. Entsprechend DIN  4150-2 w erden innerhalb 

der Beurteilungszeit tags folgende Ruhezeiten definiert: 

 w erktags von 6.00 U hr bis 7.00 U hr und von 19.00 U hr bis 22.00 U hr 

 sonn- und feiertags von 6.00 U hr bis 22.00 U hr 

 

Der Taktm axim al-Effektivw ert KB
FTm
 w ird aus dem  M ittelw ert der quadrierten Taktm axim alw erte KB

FTi
 

nach G leichung (3) der DIN  4150-2
1

 [11] m it folgender Form el erm ittelt: 





N

i

FTiFTm KB
N

KB
1

2*
1

 

Dabei ist: 

N   die Anzahl der Takte 

KB
FTi
  Taktm axim alw ert 

Der Taktm axim alw ert KB
FTi
 beschreibt den in jedem  Takt T (T = 30s) erreichten M axim alw ert der 

bew erteten Schw ingstärke KBτ(t), w obei als Zeitkonstante τ die Zeitbew ertung F (τ = 0,125 s) ver-

w endet w ird. 

3.1.1.2 Beurteilungsverfahren 

Das Beurteilungsverfahren unterscheidet zw ischen selten auftretenden kurzzeitigen bzw . häufigen 

Einw irkungen. Entsprechend Punkt 6.5.1 der DIN  4150-2 sind bis zu drei Ereignissen je Tag als 

selten einzustufen. Aufgrund der Erregerquellen beim  Baubetrieb ist im  vorliegenden Fall grundsätz-

lich von häufigen Einw irkungen auszugehen. 

Die Beurteilung nach DIN  4150-2 erfolgt für häufige Einw irkungen nach folgender Vorgehensw ei-

se: 

                                                      

 

1

 Bei der Berechnung der Taktm axim al-Effektivw erte KB
FTm
 w erden W erte KB

FTi
  0,1 m it dem  W ert 0 angesetzt. 

Die m it N ull belegten Takte gehen jedoch auch in die Anzahl N  ein. 

 



M öhler + Partner Ingenieure AG  Bericht 250-4326-BL-01 Seite 17 von 41 

 

 

 

 Ist KB
Fm ax

 kleiner oder gleich dem  (unteren) Anhaltsw ert A
u
, dann sind die Anforderungen der 

N orm  eingehalten. 

 Ist der KB
Fm ax

 größer als der (obere) Anhaltsw ert A
o
, dann sind die Anforderungen der N orm  

nicht eingehalten. 

 Ist KB
Fm ax

 größer als der untere Anhaltsw ert A
u
 und kleiner als der obere Anhaltsw ert A

o
 gilt die 

Anforderung der N orm  als eingehalten, w enn der KB
FTr
 kleiner als der Anhaltsw ert A

r
 ist. Ist der 

KB
FTr
 größer als der Anhaltsw ert A

r
, gilt die Anforderung der N orm  als nicht eingehalten. 

Das beschriebene Verfahren ist dabei grundsätzlich bei allen Arten von Erschütterungseinw irkungen 

anzuw enden, w obei zu berücksichtigen ist, dass die Anhaltsw erte nicht schem atisch anzuw enden 

sind und eine Beurteilung im  Einzelfall zu erfolgen hat. Dabei ist im  Einzelfall zu prüfen, ob die ent-

sprechenden W erte aufgrund von Art, Ausm aß und Dauer der Erschütterungseinw irkungen geeignet 

sind, deren Erheblichkeit und Zum utbarkeit sachgerecht zu beurteilen. 

3.1.1.3 Anhaltsw erte zur Beurteilung 

Die Beurteilung der Erschütterungsim m issionen durch baubedingte Erschütterungen w ird in Kapitel 

6.5.4 der DIN  4150-2 beschrieben. 

Bei der Beurteilung der Erschütterungseinw irkungen auf M enschen in G ebäuden durch Baum aß-

nahm en sind tags (06:00 U hr bis 22:00 U hr) die durch den Baustellenbetrieb verursachten Erschüt-
terungen nach den nachfolgend dargestellten Anhaltsw erten der Tabelle 2 in der DIN  4150-2 [11] 

gebietsunabhängig zu bew erten. 
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Tabelle 2: Anhaltsw erte A für Erschütterungseinw irkungen tags durch Baum aßnahm en 

außer Sprengungen nach DIN  4150-2, Tabelle 2 

D auer D  ≤ 1Tag 6 Tage< D  ≤ 26Tage 26 Tage< D  ≤ 78Tage 

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A nhaltsw erte A
U
 A

O
*) A

r
 A

U
 A

O
*) A

r
 A

U
 A

O
*) A

r
 

Stufe 1 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2 

Stufe 2 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4 

Stufe 3 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6 

*) Für G ew erbe- und Industriegebiete gilt A
O
=6 

 

Die jew eiligen Stufen beschreiben den G rad einer potenziellen Belästigung und stellen die Basis für 

M aßnahm en zur M inderung erheblicher Belästigungen dar.  

U nter der Dauer D der Erschütterungseinw irkung in der Tabelle 1 ist die Anzahl von Tagen zu ver-

stehen, an denen tatsächlich Erschütterungseinw irkungen auftreten. Tage m it Erschütterungseinw ir-

kungen, die unter diesen Anhaltsw erten (siehe Tabelle 2) liegen, sind nicht m itzuzählen. 

Liegt die Dauer der Erschütterungseinw irkungen im  Zeitraum  zw ischen 2 Tagen und 78 Tagen, sind 

die Anhaltsw erte dem  Bild 3 der DIN  4150-2 zu entnehm en. 

Baubedingte Erschütterungen nachts (22:00 U hr bis 06:00 U hr) w erden anhand der nachfolgend 
dargestellten Anhaltsw erte nach Tabelle 1 der DIN  4150-2 [11] beurteilt: 

 

Tabelle 3: Anhaltsw erte A für Erschütterungsim m issionen nachts in W ohnungen und ver-

gleichbar genutzten Räum en nach DIN  4150-2, Tabelle 1 

Zeile Einw irkungsort N achts 

  A
u
 A

o
 A

r
 

1 Industriegebiete 0,3 0,6 0,15 

2 G ew erbegebiete 0,2 0,4 0,1 

3 M isch-, Kerngebiete 0,15 0,3 0,07 

4 Allgem eine bzw . Reine W ohngebiete 0,1 0,2 0,05 

5 Besonders schutzbedürftige Einw irkungsorte 0,1 0,15 0,05 
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3.1.2  Einwirkungen auf bauliche Anlagen 

Die Beurteilung von Erschütterungseinw irkungen auf G ebäude erfolgt nach der DIN  4150-3 [12]. 

Dabei nennt die N orm  Anhaltsw erte, bei deren Einhaltung keine G ebäudeschäden im  Sinne einer 

Verm inderung des G ebrauchsw ertes zu erw arten sind.  

Eine Verm inderung des G ebrauchsw ertes von G ebäuden oder G ebäudeteilen durch Erschütte-

rungseinw irkungen im  Sinne dieser N orm  ist z.B.: 

 Beeinträchtigung der Standsicherheit von G ebäuden und Bauteilen 

 Verm inderung der Tragfähigkeit von Decken 

Bei W ohngebäuden, in ihrer N utzung gleichartigen Bauten oder besonders erschütterungsem pfind-

lichen G ebäuden nach Tabelle 1, Zeilen 2 und 3 der DIN  4150-3 [12] (siehe auch nachfolgende 

Tabelle 4) ist eine Verm inderung des G ebrauchsw ertes auch gegeben, w enn z.B. 

 Risse im  Putz von W änden auftreten, 

 bereits vorhandene Risse in G ebäuden vergrößert w erden 

 Trenn- und Zw ischenw ände von tragenden W änden oder Decken abreißen 

Diese Schäden w erden auch als leichte Schäden bezeichnet. 

3.1.2.1 Beurteilungsgrößen 

Einw irkungen auf bauliche Anlagen w erden m ittels der unbew erteten Schw inggeschw indigkeit v
i
 

bew ertet, w obei in Abhängigkeit von der Lage des M essortes innerhalb des G ebäudes bzw . der 

Dauer der Erschütterungen unterschiedliche Anhaltsw erte in der DIN  4150-3 [12] definiert sind. 

3.1.2.2 Beurteilungsverfahren 

Das Beurteilungsverfahren unterscheidet zw ischen kurzzeitigen Erschütterungen und Dauererschüt-

terungen. Dabei w erden als Dauererschütterungen jene Einw irkungen bezeichnet, bei denen die 

Definition von kurzzeitigen Erschütterungen nicht zutrifft. Erschütterungen gelten als kurzzeitig, w enn 

sie für jedes Ereignis höchstens w enige Sekunden andauern und keine M aterialerm üdungen oder 

Resonanzerscheinungen in den betroffenen Strukturen erzeugen.  

W erden beispielsw eise Ram m träger eingerüttelt, Pfahlw ände gebohrt, Flächen verdichtet etc., ist 

vom  Belastungsfall durch Dauererschütterungen auszugehen. Bei der Beurteilung nach der DIN  

4150-3 [12] w erden folglich die m esstechnisch erfassten m axim alen Schw inggeschw indigkeiten 

v
m ax
 m it den jew eiligen Anhaltsw erten für Dauererschütterungen auf den entsprechenden G ebäude-

bauteilen verglichen. 
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3.1.2.3 Anhaltsw erte zur Beurteilung 

In Abhängigkeit von der G ebäudeart erfolgt die Beurteilung nach unterschiedlich hohen Anhalts-

w erten. Die Zuordnung der G ebäude erfolgt grundsätzlich durch Inaugenscheinnahm e. Die zuläs-

sigen Anhaltsw erte der DIN  4150-3 [12] für die Schw inggeschw indigkeit v
i
 zur Beurteilung der 

W irkung von Dauererschütterungen w erden in nachfolgender Tabelle 4 dargestellt. 

 

Tabelle 4: Anhaltsw erte zur Beurteilung von Erschütterungsim m issionen nach DIN  4150-3 für 

Dauererschütterungen 

A nhaltsw erte für die Schw inggeschw indigkeit v
i 
 Zeile G ebäudeart 

oberste G ebäudedecke, 

horizontal [m m /s] 
vertikale D ecken-

schw ingungen [m m /s] 

1 

G ew erblich genutzte Bauten, In-

dustriebauten und ähnlich struktu-

rierte Bauten 

10 10 

2 

W ohngebäude und in ihrer Kon-

struktion und/oder N utzung 

gleichartige Bauten 

5 10 

3 

Bauten, die w egen ihrer besonde-

ren Erschütterungsem pfindlichkeit 

nicht denen nach Zeile 1 und 2 

entsprechen und besonders erhal-

tensw ert (z.B. unter Denkm al-

schutz stehend) sind 

2,5 einzelfallabhängig 

 

W erden die Anhaltsw erte eingehalten oder unterschritten, ist davon auszugehen, dass keine schäd-

lichen U m w elteinw irkungen im  Sinne des BIm SchG  [1] vorliegen. 
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4.  A usgangsdaten 

4.1  Baudurchführung 

Die geplante Baudurchführung stellt sich gem äß den vom  Auftraggeber überm ittelten Rahm enbe-

dingungen w ie folgt dar [14]: 

 

Arbeitsschritte konv. U m bau in Abschnitten von 36m  (Dauer: ca. 9 W ochen) 

Phase 1:  Sichern und Freim achen der Baustelleneinrichtungfläche 

Phase 2:  Ausbau Joche und Abladen bei Bereitstellungsflächen zur Dem ontage 

Ausbau Schotter und Boden m it M aterialförder- und Silow agen (M fs) in Richtung Lud-

w igshafen 

Phase 3:  Einbau PSS und Schotter aus Richtung BASF m it M fs von Bereitstellungsfläche 

Einbau N eujoche 

N ach Fertigstellung G leisabschnitt Ausfahren der N euschienen 

Ausbau M ontageschienen und M ontage N euschienen 

Durchführung Spannungsausgleich und O berbauschw eißungen 

Phase 4:  O berleitungsbau 

 

Die Bauzeit beträgt ca. 9 W ochen und ist für das Jahr 2016 – 2017 vorgesehen. G enaue Bauzei-

ten der einzelnen Bauphasen stehen zum  Zeitpunkt der U ntersuchung noch nicht fest. Die Arbeiten 

finden an W erktagen tags und nachts statt. Es ist davon auszugehen, dass aus betrieblichen G rün-

den N achtarbeit von bis zu 6 Stunden pro N acht nicht völlig ausgeschlossen w erden kann, da 

Arbeiten in der N ähe des G leises, z.B. die H erstellung der neuen G leislage, die Erneuerung des 

O berbaus, betriebsbedingt nur in Sperrpausen bzw . bei G leissperrung durchgeführt w erden kön-

nen. Daher w erden im  Folgenden in den Phasen 2 bis 4 sow ohl Tag- als auch N achtarbeit betrach-

tet. Lediglich für das Sichern und Freim achen der Baustelleneinrichtungfläche (Phase 1) w erden nur 

Arbeiten zum  Tagzeitraum  geprüft. 
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4.2  M aschineneinsatz 

G em äß den überm ittelten Rahm enbedingungen [14] und des zur Verfügung stehenden Bauablaufs 

können u. a. folgende M aschinen zum  Einsatz kom m en: 

 

Tabelle 5: Auflistung des M aschineneinsatzes 

 Zw eiw egebagger 

 Schienenkran 

 LKW  

 Trennschneider 

 Vibrationsram m e als Anbaugerät an Zw eiw egebagger 

 Arbeitszug 

 Stopfm aschine 

 Schotterpflug 

 Betonrüttler 

 Strom aggregat 

 

4.3  Schallquellen 

Auf G rundlage der oben angegebenen Baudurchführung und des geplanten M aschineneinsatzes 

w urden für die jew eilige Bauphase die Schallleistungspegel der aus schalltechnischer Sicht w esent-

lichen (d.h. i.d.R. die lautesten) M aschinen- und Arbeitsvorgänge abgebildet. 

4.4  Im m issionsorte 

N ach AVV Baulärm  [2] erfolgt die Beurteilung der von Baustellen ausgehenden G eräusche 0,5 m  
vor dem  am  stärksten betroffenen geöffneten Fenster von G ebäuden, die zum  dauerhaften Aufent-

halt von M enschen bestim m t sind. Die Schutzbedürftigkeit ausgew ählter Im m issionsorte w urde auf 

Basis des Flächennutzungsplans der Stadt Ludw igshafen [16] sow ie einer O rtsbesichtigung einge-

stuft. 
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5.  U ntersuchung zum  Baulärm  

5.1  Schallem issionen 

Ausgehend von den Bautätigkeiten der M aßnahm e in den einzelnen Phasen (siehe Kap. 4.1) w ur-

den die Schallleistungspegel der gutachterlich abgeschätzten, voraussichtlich zum  Einsatz kom m en-

den Baum aschinen (bzw . Arbeitsvorgänge) als Schallleistungs-W irkpegel (vgl. Kap. 3) abgebildet. 

Die Prognose der G eräusche der üblichen M aschinen- und Arbeitsvorgänge erfolgte entsprechend 

der Literaturangaben [15], [23], [24], [25]. Dabei enthalten sind em issionsseitige Zuschläge für 

Im pulse, ausgedrückt durch den Taktm axim alpegel (em issionsseitiger W irkpegel). 

Die einzelnen Schallleistungsw irkpegel innerhalb der relevanten o. g. Bautätigkeiten sind aus der 

Anlage 1 ersichtlich. 

Im  Rahm en der Prognosegenauigkeit w urde auf eine frequenzselektive Betrachtung verzichtet - als 

Eingangsw erte w urden A-bew ertete Schallleistungssum m enpegel zugrunde gelegt. 

Für die entsprechend Kap. 4 gebildeten Schallquellen w urden die w irkenden Schallleistungspegel 

energetisch zu jew eils einer Schallquellengruppe je Bauphase sum m iert und als Linien- und Flächen-

schallquellen nach DIN  ISO  9613-2 [3] m odelliert. 

Die Beurteilungssystem atik geht bei der Erm ittlung der Schallim m issionen von Baustellen vom  W irk-

pegel (nach N r. 6.6 der AVV Baulärm  [2]) aus. Dem nach w ird der W irkpegel aus dem  nach Takt-

m axim alpegel-Verfahren gem essenen, auf ganze Zahlen gerundeten Schallpegel ggf. unter Berück-

sichtigung eines Lästigkeitszuschlags für deutlich hervortretende Töne (z.B. Singen, H eulen, Pfeifen, 

Kreischen) von bis zu 5 dB(A) gebildet. Dieser Lästigkeitszuschlag w urde erforderlichenfalls bei der 
Bildung der kennzeichnenden Em issionsw erte berücksichtigt (vgl. Anlage 1). 

Die detaillierten Eingabedaten der angesetzten Schallquellen können der Anlage 1 entnom m en 
w erden. 

Kurzzeitige G eräuschspitzen treten in den einzelnen Bauphasen m it Schallleistungspegeln von 

L
W A

 
m ax
= 118 dB(A) auf (Bauphase 4). Dam it w erden kurzzeitige G eräuschspitzen um  höchstens ca. 

8 dB(A) aus dem  angenom m enen M ittelungspegel (110 dB(A)) der stattfindenden Bautätigkeiten 
herausragen. Da die kurzzeitigen G eräuschspitzen nicht m ehr als 20 dB(A) über dem  M ittelungs-

pegel liegen, kann auf eine gesonderte Betrachtung gem . N r. 3.1.3 der AVV Baulärm  [2] verzichtet 

w erden. 

 

5.2  Schallim m issionen 

Ausgehend von den als Linien- und Flächenschallquellen m odellierten Schallem issionen w urden die 

Schallim m issionen m ittels flächenhaften Ausbreitungsberechnungen nach DIN  ISO  9613-2 [3] er-

m ittelt.  
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Das Ergebnis der Ausbreitungsberechnungen ist für die Phasen (1 bis 4) für eine Aufpunkthöhe von 

2 m  (tags) und 6 m  (nachts) über G eländeoberkante (G O K) in der Anlage 3 dokum entiert. 

Die dargestellten Beurteilungspegel stellen den Vollbetrieb, dass heißt höchste betriebliche Auslas-

tung innerhalb der Bauphasen und M itw indsituation (C
M et 

= 0), dar. Sollte aufgrund von derzeit 

noch nicht bekannten oder nicht absehbaren Schw ierigkeiten der Baufortschritt verlangsam t w er-

den, kann eine entsprechend längere oder sogar höhere Belastung (verändertes Bauverfah-

ren/M aschineneinsatz im  Vergleich zu den Annahm en) auftreten. 

In folgender Tabelle sind für die zur Baustelle nächstgelegenen Im m issionsorte die Berechnungser-

gebnisse für alle Bauphasen im  Beurteilungszeitraum  Tag (07 U hr - 20 U hr) und N acht (20 U hr - 
07 U hr) bei einer durchschnittlichen tageszeitlichen Bautätigkeit von über 8 Stunden und einer 
durchschnittlichen nächtlichen Bautätigkeit von bis zu 6 Stunden zusam m engefasst. Eine Zeitkorrek-
tur in der N acht von 5 dB w urde m it berücksichtigt. 

Tabelle 6: Beurteilungspegel an ausgew ählten Im m issionsorten in der N achbarschaft im  obers-

ten G eschoss 

Beurteilungspegel, Vollbetrieb tags über 8 h, nachts bis zu 6 h [dB(A )] 

IO -001 

Kanalstraße 1 

W A  

IRW  = 55/40 

(nach 3.1.1 d [2]) 

IO -009 

D essauer Straße 13 

W A  

IRW  = 55/40 

(nach 3.1.1 d [2]) 

IO -017 

Bgm .-G rünzw eig-

Straße 7 

W A  

IRW  = 55/40 

(nach 3.1.1 d [2]) 

IO -019 

Pasadenaallee 15 

W A  

IRW  = 55/40 

(nach 3.1.1 d [2]) 

Phase 

Tag N acht Tag N acht Tag N acht Tag N acht 

1 45,3 *) 41,6 *) 10,7 *) 19,5 *) 

2 49,9 45,9 45,3 41,3 45,6 41,6 45,3 41,3 

3 49,9 45,9 45,3 41,3 45,6 41,6 45,3 41,3 

4 52,9 47,9 48,3 43,3 48,6 43,6 48,3 43,3 

Fett: Ü berschreitung der Im m issionsrichtw erte 

*) Keine Arbeiten im  Beurteilungszeitraum  N acht 

5.3  Beurteilung 

Die Berechnungsergebnisse für die Tagzeit zeigen, dass die Im m issionsrichtw erte (IRW ) im  U m feld 

der Baum aßnahm e an allen G ebäuden der Baustelle w ährend der Bauphasen eingehalten w erden. 

Ergänzend zu den obigen Berechnungspunkten w urden die Beurteilungspegel für die nächstgele-

gen G ebäude entlang der Baum aßnahm e erm ittelt. H ier berechnen sich aus dem  Baulärm  m axim a-

le Beurteilungspegel auf der baustellenzugew andten Fassadenseite von bis zu 55 dB(A) am  Tag.  
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Die Berechnungsergebnisse für den N achtzeitraum  zeigen, dass die Im m issionsrichtw erte in der 

N achbarschaft - in Abhängigkeit des Abstands zur jew eiligen Lärm quelle - in den Bauphasen 2 bis 

4 um  bis zu 8 dB(A) überschritten w erden. 

Som it ergeben sich in Bezug auf den Tageszeitraum  in allen Bauphasen keine erheblichen Bau-

lärm belästigungen. Im  N achtzeitraum  ergeben sich trotz einer Beschränkung der Betriebszeit auf 

bis zu 6 Stunden Baulärm belästigungen. Auf eine Darstellung der Bereiche der von erheblichen 

Belästigungen betroffenen N achbarschaft w ährend der Tagzeit kann daher verzichtet w erden. 

In folgender Abbildung 2 sind für die m aßgebenden Bauphasen jew eils die Bereiche der von er-

heblichen Baulärm belästigungen w ährend der N achtzeit betroffenen N achbarschaft dargestellt. 

Die Bereiche, in denen w ährend des Baubetriebs in den einzelnen Bauphasen Ü berschreitungen 

des entsprechend der W ohngebietsnutzung m aßgeblichen Im m issionsrichtw ertes zu erw arten sind, 

w urden farbig (rot) gekennzeichnet. 
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Bauphase 2 (nachts) für W ohngebiete 

 

Bauphase 3 (nachts) für W ohngebiete Bauphase 4 (nachts) für W ohngebiete 

  

A bbildung 2: Potenzielle Betroffenheiten für die Bauphasen 2 bis 4 in der N achbarschaft im  

Beurteilungszeitraum  N acht 

 

Die detaillierten Berechnungsergebnisse als Beurteilungspegelkarten lassen sich der Anlage 4 ent-

nehm en. 

Die detaillierten Berechnungsergebnisse für alle Bauphasen können der Anlage 5 stockw erksscharf 

für die betrachteten Im m issionsorte entnom m en w erden. 
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W ie den Ergebnissen der Berechnungen entnom m en w erden kann, ergeben sich potenzielle Betrof-

fenheiten in Folge der Baum aßnahm en für die jew eilige Bauphase w ie folgt: 

 

Tabelle 7: ungefähre Anzahl potenzieller betroffener G ebäude m it ei-

nem  Beurteilungspegel über 40 dB(A) in der N acht 

Bauphase 1 - 

Bauphase 2 35 

Bauphase 3 40 

Bauphase 4 60 

 

5.4  Berücksichtigung der Vorbelastung 

Aufgrund der örtlichen Verhältnisse im  Bereich der Baum aßnahm e liegt an den exponiert gelege-

nen G ebäuden eine tatsächliche Lärm vorbelastungen vor allem  durch den Verkehrslärm  der Bun-

desstraße B44 und der Landeskreisstraße L523 Rheinuferstraße sow ie der darauf laufenden Stra-

ßenbahnen der Linien 4 und 10 geprägt.  

Die Berechnung der Beurteilungspegel aus dem  Verkehrslärm  zur Erm ittlung der Vorbelastung er-

folgte auf G rundlage vorliegender Verkehrsdaten [27] entsprechend den Vorgaben der 

16. BIm SchV [5], [6], [26]. 

Diese Vorbelastung aus Verkehrslärm  liegt sow ohl am  Tag als auch in der N acht oberhalb der 

Im m issionsrichtw erte der AVV Baulärm  und ist in Anlage 3 als Beurteilungspegelkarte dargestellt. 

Für die oben angegebenen, zur Baustelle nächstgelegenen Im m issionsorte sind die Beurteilungspe-

gel aus dem  Verkehrslärm  (Vorbelastung) in folgender Tabelle dargestellt: 
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Tabelle 8: Beurteilungspegel der Vorbelastung an ausgew ählten Im m issionsorten in der N ach-

barschaft im  obersten G eschoss 

Beurteilungspegel aus Verkehrslärm  (Vorbelastung) [dB(A )] 

IO -001 

Kanalstraße 1 

W A  

IO -009 

D essauer Straße 13 

W A  

IO -017 

Bgm .-G rünzw eig-

Straße 7 

W A  

IO -019 

Pasadenaallee 15 

W A  

 

Tag N acht Tag N acht Tag N acht Tag N acht 

Vorbelastung aus Verkehrslärm  

 68,6 58,8 70,3 60,6 60,6 53,4 64,7 57,4 

 

Es zeigt sich, dass die von den Im m issionen aus dem  Baulärm  potenziell betroffenen G ebäude eine 

Vorbelastung aus dem  Verkehrslärm  aufw eisen, dessen Pegel zum  Einen oberhalb der Im m issions-

richtw erte der AVV Baulärm , vor allem  aber auch deutlich über den Beurteilungspegeln aus dem  

Baubetrieb, selbst in der kritischsten Bauphase 4 (vgl. Tabelle 6) liegen. 

5.5  Diskussion von M aßnahm en zur M inderung des Baulärm s 

W ie im  Kapitel 5 ausgeführt, sind im  Zeitraum  Tag (07 U hr - 20 U hr) an allen G ebäuden im  U m feld 

der Baustelle keine Ü berschreitungen des m aßgebenden Im m issionsrichtw ertes der AVV Baulärm  zu 

erw arten, im  Zeitraum  N acht (20 U hr – 07 U hr) sind Ü berschreitung der m aßgebenden Im m issi-

onsgrenzw erte in einem  U m feld von bis zu 300 m  zu erw arten. 

Für die Bauphasen 2 bis 4 sind daher M aßnahm en zur M inim ierung der Belästigung zu diskutieren. 

Diese setzen den Einsatz von Baum aschinen und –verfahren entsprechend dem  Stand der Technik 

voraus. Im  H inblick auf den Luftschall sind die G eräuschem issionsgrenzw erte nach Tab. Art. 12 für 

die Stufe II der „Richtlinie 2000/14/EG  des Europäischen Parlam ents und des Rates“ vom  

08.05.2000 [22] durch die zum  Einsatz kom m enden G eräte einzuhalten. 

5.5.1  Beschränkungen der Betriebszeit 

Die Berechnungen unter Berücksichtigung einer w eiteren Zeitkorrektur von insgesam t 10 dB(A) in 
der N acht zeigen, dass dennoch in den Bauphasen 2 – 4 am  IO -001 die Im m issionsrichtw erte der 

AVV Baulärm  im  U ntersuchungsbereich nicht eingehalten w erden. 

Die folgende Tabelle dokum entiert die Beurteilungspegel bei Berücksichtigung einer Zeitkorrektur 

von 10 dB(A) nachts: 
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Tabelle 9: Beurteilungspegel an ausgew ählten Im m issionsorten in der N achbarschaft unter 

Berücksichtigung einer Zeitkorrektur für eingeschränkten N achtbetrieb 

Beurteilungspegel, nachts bis zu 2 h [dB(A )] 

IO -001 

Kanalstraße 1 

W A  

IRW  = 55/40 

(nach 3.1.1 d [2]) 

IO -009 

D essauer Straße 13 

W A  

IRW  = 55/40 

(nach 3.1.1 d [2]) 

IO -017 

Bgm .-G rünzw eig-

Straße 7 

W A  

IRW  = 55/40 

(nach 3.1.1 d [2]) 

IO -019 

Pasadenaallee 15 

W A  

IRW  = 55/40 

(nach 3.1.1 d [2]) 

Phase 

N acht N acht N acht N acht 

2 40,9 36,3 36,6 36,3 

3 40,9 36,3 36,6 36,3 

4 42,9 38,3 38,6 38,3 

Fett: Ü berschreitung der Im m issionsrichtw erte 

 

Eine w eitere Reduzierung der Arbeitszeit auf unter 2 Stunden nachts stellt dem nach einerseits eine 

geeignete M aßnahm e dar, die erhebliche Lärm belästigung nachts auf ein M inim um  der Betroffenen 

zu reduzieren, jedoch w ürde sich insgesam t betrachtet die Zahl der N ächte m it Bautätigkeiten ge-

genüber dem  vorliegenden Baukonzept erheblich erhöhen, zum al die Lärm belastung der Anw ohner 

m it einer Zeitkorrektur von 5 dB(A) schon unterhalb der gegenw ärtig vorhandenen G rundgeräusch 

Vorbelastung liegt. Deshalb erscheint eine Betriebszeitbeschränkung für lärm intensive nächtliche 

Bautätigkeiten auf m axim al 2 Stunden nicht praktikabel. 

5.5.2  M aßnahm en bei der Einrichtung der Baustelle 

Eine bzgl. der N achbarschaft optim ierte Aufstellung von Baum aschinen ist im  vorliegenden Fall für 

einen G roßteil der eingesetzten Baum aschinen nicht m öglich, da sie nicht ortsgebunden, d.h. an 

einem  festen Standort, eingesetzt w erden können und auf der gesam ten Baufläche (d.h. hier der 

gesam te H altepunktsbereich) agieren. 

Der Einsatz stationärer (tem porärer) Schallschirm e (z.B. (aufblasbare) Schallschutzw ände, Bauzaun 

m it vorgehängten Schalldäm m -Folien, etc.) bei Bauarbeiten (Bauphasen 2 bis 4) könnte im  vorlie-

genden Fall aufgrund der ohnehin örtlich niedrig liegenden Schallquellen eine gute M öglichkeit zur 

Lärm m inderung darstellen, w odurch gerade die dichte Riegelbebauung der Dessauer Straße profi-

tieren w ürde. Eine Einhaltung der Im m issionsrichtw erte bei eingeschränkter N achtarbeit (< 6 h) 

erscheint m öglich.  
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5.5.3  Ü berwachung des Baulärm s 

Bei den angegebenen Beurteilungspegeln handelt es sich um  Prognosew erte zugunsten betroffener 

Anw ohner, die einen Anhalt für das Vorliegen von erheblichen U m w elteinw irkungen durch Baulärm  

geben sollen. Durch eine stichprobenhafte oder kontinuierliche Ü berw achung der Baulärm situation 

w ährend der Arbeiten m it Rückw irkung zur Bauleitung (Lärm m onitoring), könnte das tatsächliche 

Auftreten von erheblichen U m w elteinw irkungen für die N achbarschaft auf ein M indestm aß be-

grenzt w erden. Dies dient insbesondere auch zur Bew eissicherung im  Fall von nachbarschaftlichen 

Einw endungen. 

5.5.5  Inform ation der betroffenen Anwohner 

Durch Art und U m fang der Baustelle kann, w ie bereits oben ausgeführt, nicht ausgeschlossen w er-

den, dass bei den Bautätigkeiten Belästigungen der Anw ohner im  N achtzeitraum  auftreten können. 

N achdem  im  U ntersuchungsbereich erhebliche Belästigungen vorliegen, w ird angeregt, nachfol-

gende Inform ationsm aßnahm en schrittw eise und in Abhängigkeit der tatsächlichen Beschw erdesitu-

ation um zusetzen: 

a.  um fassende Inform ation der Betroffenen über die Baum aßnahm en, die Bauverfahren, die Dauer 

und die zu erw artenden Lärm einw irkungen aus dem  Baubetrieb; 

b.  Aufklärung über die U nverm eidbarkeit der Lärm einw irkungen; 

c.  Zusätzliche baubetriebliche M aßnahm en zur M inderung und Begrenzung der Belästigungen im  

Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsw eise usw .) 

d.  Benennung einer Ansprechstelle (z.B. Bauleiter), an die sich Betroffenen w enden können, w enn 

sie besondere Problem e durch Lärm einw irkungen haben; 

e.  N achw eis der tatsächlich auftretenden Lärm belastung durch begleitende M essungen sow ie 

deren Beurteilung bezüglich der W irkungen auf M enschen zur Bew eissicherung im  Beschw erde-

fall. 

5.5.6  Entschädigung betroffener Anwohner 

Die G renze zur „erheblichen Belästigung“ soll beim  Baulärm  nicht generell auch gleichzeitig die 

G renze der „Zum utbarkeit“ darstellen. Im  Speziellen kann eine „Zum utbarkeit“ beim  Baustellenbe-

trieb u. U . auch dann noch gegeben sein, w enn die Im m issionsrichtw erte überschritten w erden. Die 

Zum utbarkeitsschw elle ist also im  Rahm en der Abw ägung über m öglicherw eise vorzusehende 

Schutzvorkehrungen festzulegen und dabei insbesondere abhängig von der spezifischen Dauer, Art 

und Intensität der Arbeiten. Im  vorliegenden Fall ist auch die bereits bestehende G eräusch Vorbe-

lastung zu berücksichtigen. Insbesondere an der Riegelbebauung der Dessauer Straße liegt die 

G eräusch-Vorbelastung am  Tag durch den Verkehrslärm  der B44 sow ie des vorhandenen Straßen-

bahnverkehrs bereits über dem  N iveau der Im m issionsrichtw erte der AVV Baulärm  und zudem  über 

den zu erw artenden Beurteilungspegeln des Baulärm s. 
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5.6  Bew ertung der M aßnahm en 

Die Bauphasen zur Realisierung des Vorhabens sind im  H inblick auf den Schutz der N achbarschaft 

vor schädlichen U m w elteinw irkungen im  Sinne der AVV Baulärm  als schalltechnisch noch verträg-

lich für den Beurteilungszeitraum  Tag und als nicht verträglich für den Beurteilungszeitraum  N acht 

zu bew erten. U nter Berücksichtigung der Vorbelastung aus dem  Verkehrslärm  sind die Bauphasen 

zur Realisierung des Vorhabens hinsichtlich des Schutzes der N achbarschaft als verträglich zu be-

w erten. Dennoch w erden die Im m issionsrichtw erte nachts nicht eingehalten. 

Zur Feststellung der zum utbaren Belästigung von Baustellenlärm  kann dabei als M aßstab die AVV 

Baulärm  herangezogen w erden. Aufgrund der beim  Baustellenlärm  regelm äßig auftretenden 

Schw ankungen der Lärm belästigung ist unter N um m er 4.1 der AVV Baulärm  zunächst nur bestim m t, 

dass M aßnahm en zur M inderung der G eräusche grundsätzlich erst dann angeordnet w erden sol-

len, w enn die nach N um m er 6 der AVV Baulärm  erm ittelten Beurteilungspegel die „erheblich beläs-

tigenden“ Im m issionen (Im m issionsrichtw erte) um  m ehr als 5 dB(A) überschreiten. 

Die G renze zur „erheblichen Belästigung“ soll beim  Baulärm  aber nicht generell auch gleichzeitig 

die G renze der „Zum utbarkeit“ darstellen. Im  Speziellen kann eine „Zum utbarkeit“ beim  Baustel-

lenbetrieb u. U . auch dann noch gegeben sein, w enn die Im m issionsrichtw erte überschritten w er-

den. Die Zum utbarkeitsschw elle ist also im  Rahm en der Abw ägung über m öglicherw eise vorzuse-

hende Schutzvorkehrungen festzulegen und dabei insbesondere abhängig von der spezifischen 

Dauer, Art und Intensität der Arbeiten sow ie auch von einer bereits bestehenden G eräusch-

Vorbelastung. 

Die AVV Baulärm  legt m it den Im m issionsrichtw erten zunächst also nur eine Schw elle fest, bis zu der 

beim  Baulärm  auf jeden Fall von zum utbaren Belästigungen ausgegangen w erden kann. Bei dar-

über hinausgehenden Belastungen ist dann im  Einzelnen über die m ögliche und notw endige U m -

setzung von Schutzvorkehrungen oder über eine ggf. zustehende Entschädigung zu befinden. So 

kann für Betroffene der auftretende Baulärm  bis zur H öhe der vorhandenen G rundgeräusch-

Vorbelastung durchaus zum utbar sein, ohne dass von diesem  „nachteilige W irkungen“ ausgehen. 

Insofern ist aufgrund der rechnerisch erm ittelten „erheblichen Belästigungen“ durch die Ü berschrei-

tungen der Im m issionsrichtw erte der AVV Baulärm  grundsätzlich zw ar ein Schutzkonzept vor Bau-

lärm  erforderlich, w obei dieses Schutzkonzept zum  gegenw ärtigen Zeitpunkt folgende organisatori-

sche M aßnahm en beinhalten sollte: 

 U m fassende Inform ation der betroffenen Anw ohner im  Bereich der Baum aßnahm e über Art, 

U m fang der Bautätigkeiten 

 Bennennung eines Ansprechpartners bei Beschw erdefällen 

W eitergehende M aßnahm en zur M inderung des Baulärm s, d.h. eine Ü berw achung der Baustelle 

w ährend der Durchführung von M essungen und darauf aufbauenden Vorschlägen von ggf. not-

w endigen M inderungsm aßnahm en zum  Schutz der N achbarschaft, erscheinen insbesondere auch 

unter Berücksichtigung der Lärm vorbelastung durch die Bundesstraße B44, der Landeskreisstraße 

L523 Rheinuferstraße sow ie der darauf laufenden Straßenbahnen der Linien 4 und 10 erst bei 
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Kenntnis der tatsächlichen Schallim m issionen auf Basis m esstechnischer U ntersuchungen als zw eck-

m äßig. 
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6.  U ntersuchung zu den Bauerschütterungen 

Auf Basis des nachfolgend beschriebenen Prognosem odells w erden baubedingte Erschütterungs-

einw irkungen abgeschätzt und nach den Vorgaben der DIN  4150 „Erschütterungen im  Bauw esen“ 

bew ertet. 

6.1  Prognosem odell 

Bei der Ausbreitung von Erschütterungen von der Q uelle zum  Einw irkungsort können die drei Teil-

bereiche Em ission, Transm ission und Im m ission unterschieden w erden. 

In Anlehnung an diese Teilbereiche erfolgt die Prognose von Erschütterungen grundsätzlich gem äß 

folgender G leichung [13]: 

Lv-Raum (f)=LE(f)+ΔLB(f)+ ΔLG (f)+ ΔLM (f) 

m it: 

Lv-Raum (f): Terzschnellespektrum  am  betrachteten Im m issionsort 

LE(f):  Terzschnellespektrum  der Erschütterungen am  Em issionsort 

LB(f):  baugrund- und abstandsbedingte Erschütterungsabnahm e  

                    (Transm issionsw eg) 

LG (f):  gebäudespezifische Ü bertragungsfunktion am  Im m issionsort 

LM (f):  Sum m e der Einfügedäm m ung bei Verbau schw ingungsm indernder M aßnahm en 

Die Prognoseform el entspricht auch den Em pfehlungen der VDI 3837 [13]. 

Aus den Terzschnellespektren am  Im m issionsort können im  W eiteren die relevanten Beurteilungs-

größen gem äß DIN  4150 berechnet w erden.  

6.1.1  Em ission 

Bei baubedingten Erschütterungen können vor der Baum aßnahm e grundsätzlich sog. „in situ“ M es-

sungen durchgeführt w erden bzw . es kann auf Angaben in der einschlägigen Literatur oder auf 

Erfahrungsw erte zurückgegriffen w erden. Die tatsächliche H öhe der Erschütterungsem issionen ver-

schiedener Baugeräte hängt von einer Vielzahl von verschiedenen Param etern (W erkzeugzustand, 

U ntergrundbeschaffenheit, eingesetztes M aterial, etc.) ab, w eshalb im  Rahm en von Literaturdaten 

nur grobe pauschale Annahm en getroffen w erden können. Die Einw irkdauer bzw . die Einw irkzeit 

von Erschütterungsem issionen können dabei aus Angaben zum  geplanten Baubetriebsablauf ent-

nom m en w erden. 
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6.1.2  Transm ission 

Die Erschütterungen w erden auf ihrem  Ausbreitungsw eg zw ischen Erschütterungsquelle und Einw ir-

kungsort in Abhängigkeit von der Entfernung reduziert. Verantw ortlich hierfür ist die Am plitudenab-

nahm e auf G rund der G eom etrie und der M aterialdäm pfung des Erdreichs. 

Entsprechend der DIN  4150-1 [10] w ird die Abnahm e der Am plitude der Schw inggeschw indigkeit 

v näherungsw eise durch folgende G leichung beschrieben: 

)](*exp[*)(* 1
1

1 RR
R

R
vv

n


 

 

m it: 

v
 Am plitude der Schw inggeschw indigkeit (in m m /s) 

1v  Am plitude der Schw inggeschw indigkeit in der Entfernung R1 (in m m /s) 

R1 Bezugsabstand (in m ) 

R Entfernung von der Q uelle (in m ) 

n Exponent in Abhängigkeit von der W ellenart, Q uellengeom etrie und Art der Schw ingung 

 Abklingkoeffizient ( = 2*D/) 

D Däm pfungsgrad 

 W ellenlänge ( = c / f) in m  

c Ausbreitungsgeschw indigkeit der W elle (in m /s) 

f Frequenz (in H z) 

 

Im  Rahm en von m esstechnischen U ntersuchungen vor O rt oder durch Annahm en für die jew eiligen 

Param eter aufgrund der geologischen U ntergrundverhältnisse kann die Pegelabnahm e der Schw in-

gungen im  Ausbreitungsw eg erm ittelt bzw . abgeschätzt w erden. 
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6.1.3  Im m ission 

Die Anregung des G ebäudes w ird i. d. R. m it überhöhten Schw ingschnellen auf den G eschossde-

cken beantw ortet. Die durch Resonanz bei den Eigenfrequenzen der Decken auftretenden Vergrö-

ßerungsfaktoren hängen insbesondere auch vom  zeitlichen Verlauf (harm onisch/stationär oder 

im pulsförm ig) der Schw ingungen ab. 

Im  vorliegenden Fall w urde im  Rahm en der Prognose von Betroffenheiten die im m issionsseitige 

Ü bertragung der Erschütterungen vom  Erdreich in G ebäude anhand von statistisch erm ittelten G e-

bäudeübertragungsfunktionen gem äß Literaturangaben [17] sow ie aus den bahnbetriebsbedingten 

Erschütterungsuntersuchungen angesetzt. 

6.2  Bew ertung 

Erschütterungsrelevante Bautätigkeiten stellt im  vorliegenden Fall hauptsächlich das Einbringen von 

G ründungen für die O berleitungsm asten dar. U m  im  Vorfeld der M aßnahm e etw aige Betroffenhei-

ten abzuschätzen, w erden Annahm en und Angaben zu den erw artenden Im m issionen anhand ei-

gener Erfahrungsw erte bzw . aus Literaturangaben (u. a.[17]) herangezogen. 

Die H öhe der durch die diversen Q uellen entstehenden Erschütterungsem issionen sow ie deren W ei-

terleitung im  Erdreich hängen zudem  stark von den spezifischen geologischen U ntergrundverhält-

nissen ab. Entsprechend der geologischen Ü bersichtskarte von Rheinland-Pfalz (M = 1:300.000) 

[19] liegt das Bauvorhaben im  unm ittelbaren Bereich der Rheinaue.   

Dem nach setzt sich der U ntergrund entsprechend der typischen fluviatilen Sedim entation in holozä-

nem  Flussauegebiet zusam m en. Es ergibt sich eine w eitgestufte Kornzusam m ensetzung, überw ie-

gend aus kiesigen Sanden m it Schläm m kornanteilen in Schluff- und Tongröße. Im  Bereich alter 

Flussarm e des ehem aligen M äandersystem s überw iegt jew eils der Anteil fein- bis feinstkörniger 

Sedim ente.  

Etw aige Porenräum e sind ab etw a einer Tiefe des m ittleren Rheinpegels durch G rundw asser verfüllt. 

M ögliche Einflüsse auf die U ntergrundverhältnisse durch m enschliche Eingriffe, hier ist beispielsw ei-

se eine Änderung des Bodenprofils aus dem  Straßenbau nennen, können im  Rahm en dieser Ab-

schätzung nicht hinreichend genau spezifiziert w erden. 

Dem nach sind bei den geplanten Baum aßnahm en potenzielle Betroffenheitsbereiche für Einw irkun-

gen auf M enschen in G ebäuden (DIN  4150-2) für W ohngebiete bei G ebäuden m it geringerem  

Abstand als <20 m  zur Baum aßnahm e im  Tagzeitraum  und einem  geringerem  Abstand als 60 m  
zur Baum aßnahm e im  N achtzeitraum  nicht auszuschließen.  

Die N otw endigkeit der Durchführung von Ram m arbeiten betrifft dabei einen begrenzten Bereich. 

Dem nach kom m t Ram m gerät insbesondere bei der H erstellung der Fundam ente der O berleitungs-

m asten zum  Einsatz. Der effektive Einsatz von Ram m gerät w ird dabei anteilig auf 10 M inuten je 

einer Stunde Arbeitszeit über einen G esam tzeitraum  von einigen Tagen abgeschätzt. 
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Für G ebäude in der schutzbedürftigen N achbarschaft beträgt der räum liche Abstand zur Baum aß-

nahm e m indestens 60 m  bei Bürogebäuden m it N utzung nur am  Tage und m indestens 90 m  bei 
W ohngebäuden. Potenzielle Betroffenheiten durch Erschütterungsim m issionen oberhalb der An-

haltsw erte der DIN  4150-2 [11] sind bei Durchführung der Baum aßnahm e gem . dem  hier zugrun-

de liegenden Betriebsablaufplan sow ohl zum  Tag- als auch zum  N achtzeitraum  nicht zu erw arten.  

Etw aige G ebäudeschäden im  Sinne einer Verm inderung des G ebrauchsw ertes sind entsprechend 

den Anforderungen der DIN  4150-3 [12] ebenfalls nicht zu erw arten. 

Zur Dokum entation vorhandener Vorschädigungen und zur späteren Abw ehr von Schadensersatz-

ansprüchen sind jedoch gebäudetechnische Bew eissicherungen am  nächstgelegenen Bürogebäude 

in der N achbarschaft em pfehlensw ert.  

 

Dieses G utachten um fasst 37 Seiten und 5 Anlagen. Die auszugsw eise Vervielfältigung des G utach-

tens ist nur m it Zustim m ung der M öhler + Partner Ingenieure AG  gestattet. 

 

Augsburg, den 21. N ovem ber 2014 

 

M öhler + Partner 

Ingenieure AG  

 

 

i. V. Dipl. Ing. (FH ) Alexander M artens  i. A. B. Eng. M arcus Zipfel 

 

Q ualitätsprüfer: 

 

 

Dipl.-Ing. U lrich M öhler 
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